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Bekanntmachungsblatt  
Markt Altusried 
Markt DietmannsriedEinfach. Werbung.

M AR K T  A LT U S R I E D

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN:

Öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates
Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, findet um 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung des Markt-
gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt:
1.	 Bekanntgaben und Berichte
2.	 Vorstellung von Frau Stephanie Grimme als neue Leiterin 
	 des Gästeamtes
3.	 Baugebiet »Altusried - Am Katzenbuckel«, 
	 Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung Bebauungs-
	 plan: Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
	 sowie Billigungs- und Auslegungsbeschluss
4.	 Errichtung eines Batteriespeichers nahe der Illerstaustufe,
	 Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung 
	 Bebauungsplan: Beratung und Aufstellungsbeschluss
5.	 Verschiedenes
Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen. 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wechsel der Wasseruhren 
In der Zeit vom 20. bis 24. Oktober (KW 43) werden von Herrn 
Hörburger und Herrn Feßler vom Wasserwerk des Marktes  
Altusried fällige Wasserzähler im Hauptort sowie im Außenbe-
reich von Krugzell gewechselt. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Wasserzähler gut erreichbar ist, damit der Wechsel zügig und 
reibungslos erfolgen kann. Sollte der Austausch aufgrund von 
Ein- und Umbauten nicht möglich sein, kann seitens der Ge-
meinde ein Zugang eingefordert werden. Wir bedanken uns  
vorab herzlich für Ihre Unterstützung.

Gesprächstermine mit dem 1. Bürgermeister
Termine mit dem Bürgermeister können zu den üblichen Dienst-
zeiten im Vorzimmer unter Tel. 08373 /299-0 vereinbart werden.

Problemmüllsammlung. Der Zweckverband für Abfallwirt-
schaft führt heute, Freitag, 17. Oktober, im Raum Altusried eine 
Problemmüllsammlung durch.
Frauenzell, Dorfplatz 	 von 8.00 bis 9.00 Uhr
(zwischen Kirche und Schule)		    
Kimratshofen (neues Feuerwehrhaus)	 von 9.30 bis 10.30 Uhr
Altusried (Wertstoffhof)	 von 11.30 bis 12.30 Uhr
Krugzell (Parkplatz Gasthof »Hirsch«)	 von 13.00 bis 14.00 Uhr
Was wird angenommen? Säuren, Chemikalien, Medikamente, 
Farben und Lacke, Pflanzenschutzmittel, Batterien, Insekten-
spray, Imprägniermittel, Lösungsmittel, Verdünner usw. kann 
kostenlos bei der Problemmüllsammlung abgegeben werden.

Was wird nicht angenommen? Problemabfälle und Sondermüll 
von Gewerbebetrieben, Altöl (Rückgabe an Handel), Altreifen 
(Entsorgung über Reifenhändler), Munition, Tierkadaver, Ener-
giesparlampen, Leuchtstoffröhren, Restmüll und Wertstoffe.

Termine für die 14-tägige Müllabfuhr in Altusried,
Frauenzell, Kimratshofen, Krugzell und Muthmannshofen
Restmülltonne: Am Donnerstag, 23. Oktober, in Altusried,
Frauenzell, Kimratshofen, Krugzell und Muthmannshofen.
Biotonne: Am Dienstag, 21. Oktober, in Walkenberg.
Papiertonne: Am Mittwoch, 22. Oktober, Altusried-Ort sowie 
Außenbereich Altusried-Nord.
Am Donnerstag, 23. Oktober, restlicher Außenbereich Altusried 
sowie Frauenzell, Kimratshofen und Muthmannshofen.
Am Freitag, 24. Oktober, Krugzell und Depsried.
Abfuhrtermine können im Internet unter www.zak-kempten.de
Aktuelles, Termine, Abfuhrpläne abgerufen werden.

Lichtraumprofil: Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern
entlang öffentlicher Wege und Straßen
Entlang öffentlicher Straßen und Gehwege sind Anpflanzungen 
wie Hecken, Sträucher und Bäume regelmäßig zurückzuschnei-
den, wenn sie in den Verkehrsraum hineinragen. Ziel ist es,  
die Sicherheit und Nutzbarkeit der öffentlichen Wege dauerhaft 
zu gewährleisten. Nach der Reinigungs- und Sicherungsver- 
ordnung des Marktes Altusried sind Grundstückseigentümer/ 
Anlieger verpflichtet, die an ihre Grundstücke angrenzenden  
öffentlichen Gehwege und Straßen regelmäßig zu kehren sowie 
von Gras, Unkraut und Laub zu befreien. Auch Abflussrinnen 
und Kanaleinläufe müssen sauber gehalten werden, damit  
Regen- und Schmelzwasser ungehindert ablaufen kann.
Neben der Reinhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen gehört 
auch der Rückschnitt von Anpflanzungen, die in die öffentliche 
Verkehrsflächen (Straßen und Gehewege) ragen. Aus dem Art. 
29 Abs. 2 BayStrWG ergibt sich die Verpflichtung, Pflanzen aller 
Art bis auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. In der 
Grafik auf der nächsten Seite ist das freizuhaltende Lichtraum-
profil über Geh- und Radwegen sowie Fahrbahnen anschaulich 
dargestellt. Nach den Vorschriften sind über Geh- und Fahrrad-
wegen Hecken, Sträucher und Bäume mit einer lichten Höhe 
von 2,50 Meter auszuschneiden, Straßen sind bis zu einer lich-
ten Höhe von 4,50 Meter mit einem Abstand von mindestens  
50 cm zur Straßenkante von Ästen und Zweigen freizuhalten. 
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass Verkehrsschilder, Straßen-
lampen und Straßennamensschilder nicht zugewachsen oder 
verdeckt sind. Werden die Pflegearbeiten vernachlässigt, sind 
die jeweiligen Grundstückeigentümer für Schäden bzw. Unfälle 
haftbar.



Um die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten, ist es 
sinnvoll, den erforderlichen Rückschnitt frühzeitig, regelmäßig 
und vor allem großzügig vorzunehmen – nicht zuletzt auch mit 
Blick auf den Winterdienst, der dadurch sicher und effizient aus-
geführt werden kann. Wir bitten um Beachtung und bedanken 
uns für das Verständnis
sowie die Mitwirkung 
zum Schutz und zur 
Sicherheit aller.




